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Allgemeinverfügung 

 
über die Ausweisung einer Sperrzone für das Mitführen von Glasbehältnissen 
und das Mitbringen und den Verzehr von mitgebrachten alkoholschen 

Getränken anlässlich des Fastnachtsumzugs am 11.02.2018 in Heppenheim 
 

Gemäß §§ 1,2,6,11,31,40,47, 48 und 52 des Hessischen Gesetzes über die öffentlich 
Sicherheit und Ordnung (HSOG)und §§1und 35 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz 
(HVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung, erlässt der Magistrat der Kreisstadt 

Heppenheim folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Allen Personen, die sich am Fastnachtssonntag, 11.02.2018, in der Zeit vom 12.00 

Uhr bis 20.00 Uhr in dem nachfolgend beschriebenen Bereich aufhalten, wird das 
Mitführen von Glasbehältern und das Mitbringen und der Verzehr von mitgebrachten 

alkoholischen Getränken untersagt. 
Der Bereich ist wie folgt begrenzt: 

Graben, zwischen Fastnachtsbrunnen und Gräffstraße  
 
2. Die Überprüfung der unter Ziffer 1 angeführten Bestimmung obliegt der Polizei, 

dem Ordnungsamt und den Kräften des eingesetzten Sicherheitsdienstes. 
 

3. Bei Zuwiderhandlungen gegen Ziffer 1 kann durch Polizei oder Ordnungsamt ein 
Platzverweis erteilt werden. Ebenso können Glasflaschen und Gläser sowie deren Inhalt, 
beschlagnahmt und vernichtet werden. Gleiches gilt für jegliche mitgebrachte 

alkoholische Getränke. Hierzu kann unmittelbarer Zwang, der hiermit angedroht wird, 
angewandt werden. 

 
4. Gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wird die sofortige 
Vollziehung dieser Allgemeinverfügung angeordnet. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung wird öffentlich bekanntgegeben. Der Verfügungstenor 

wird im Starkenburger Echo öffentlich bekanntgemacht. Die Allgemeinverfügung gilt am 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Der vollständige 
Wortlaut der Allgemeinverfügung wird im Stadthaus, Gräffstraße 7-9, 64646 

Heppenheim, ausgehängt und kann während der Öffnungszeiten (montags bis 
donnerstags 8:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags zwischen 8:00 und 12:00 Uhr) dort 

eingesehen werden. 
 
 

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim 
Heppenheim, den 30. Januar 2018 

 
 
Rainer Burelbach  

Bürgermeister 


